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Donnerstag, den iz August 1801. Sechstes Quartal. Den 25 Thermidor IX.

Vollzie hu ngsrath.
Beschluß vom zo. Juli.

Der Vollziehungsrath —In Erwägung, daß wenn

gleich der yte Artikel des Gesetzes vom 15. Christmonat

diejenigen Criminal. Prozeduren welche wegen unver,
mögenden Umständen der Veruriheilten dem Staate zur
Last fallen, nicht namentlich stempclfrey erklärt hat, der

Geist dieses Artikels jedoch hinreichend beweist, daß es

die Absicht des Gesetzgebers gewesen sey, dem Staate
aste unnützen Unkosten und Schwierigkeiten einer Comp-
-tabilitäk und einer Controlle, die dem öffentlichen Schatze
keine Vortheile gewähren würden, zu vermeiden:

Nach angehörtem Berichte seiner Minister der Justiz
und der Finanzen, beschließt:

1. Alle und jede durch den öffentlichen Ankläger be.

tricbene Criminal - Prozeduren und darauf bczugha-
bende Schriften, sollen auf ungestempeltes Papier
geschrieben werden, jedoch mit Ausnahme des rich-
terlichen Ausspruches, welcher immer auf Stem,
pelpapier geschrieben werden soll.

2. Eine solche Prozedur soll sogleich nach ihrer Been»

digung mit allen dazu gehörigen und dem Gerichte
dargelegten Akten zusammen gebunden durch den

Gerichtschreiber dem Distrikisstatthalter zugestellt

werden, welcher die erste und lezte Seite parapbi.
ren an dieser ein den sämtlichen Betrag der Stem,
pelgebühr anzeigenden Visa beysetzen, und genaue
Notizen davon nehmen wird.

z. Diese solcher Gestalten an Stempelstatt v i.
sir te Prozedur soll dem Gcrichtschreiber immer in

zwey Tagen wieder zurükgcstellt werden; dieser sisll

den Betrag des Visa in das Verzeichniß der Proze.
durkosten eintragen, und die Bezahlung dieser Ko»
sten ia Gemäßheil des Beschlusses vom ;o. August

i8o->, aus dem Vermögen der Verurtheillen be-

treiben.

4. Die Distriktsstatthaller sotten vom >?ten bis zum
aoten jeden Monats, dem Einnehmer ihres Distrikts
die Note der solcher Gestalten von ihnen an Stem-

" pelsstatt visietcn Prozeduren zustellen.

5. Im Fall, daß das Vermögen deS Verurtheillen zu

Bezahlung der Brozedurkosten hinreichte, sollen die

DistriklSgerichtschreibcr den Betrag des Visa, s»

wie er ihnen eingeht, in die Kasse des Einnehmers
liefern, welcher dann dem Distriktsstatthaller, der
das Visa besorget hat, eine Provision von zehn vom
Hundert, von dem Betrage dieses Visa ausbezah.
len wird.

S. Die Gerichlschreiber der Cantonsgerichte, die Can.
tons» Unterstatthalter, und die Obercinnehmer ha»
ben in Rükficht der bey den Cantonsgerichten einge»
leiteten Criminal. Prozeduren eben diese Vorschrift
ten, Formalitäten, und mit Beobachtung derglci.
chcn gegenseitigem Verhältnisse zu befolgen, welche

im gegenwärtigen Beschlusse den Distriktsstatthal.
tern, Distriktsgerichtfchrcibern und Einnehmer»
vorgeschrieben worden.

7. Der gegenwärtige Beschluß soll gedrukt, allen Ge-
richten in der Republik, so wie allen in demselben

benannten Beamten mitgetheilt, und die beyden Mi.
nister der Justiz und der Finanzen mit der Vollzie.
hung desselben beauftragt seyn.

Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 4. Juli.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des Gutachtens der Finanzcommißion, die

Veräußerungen der St. Gallischen Klostergüter
im 1.1798 betreffend.)

Erst unterm -4. Febr. dieses JahrS erhielten Sie B.
G. in einer mit zahlreichen Belegen begleiteten Botschaft
eine ausführliche, dennoch aber nicht hinreichende Aus«
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kuiift über angeführte Punkten; so daß Sie, auf An.
trag Ihrer Finanz-Comimßion, unterm -8. Merz den

Vollz. Rath neuerdings einluden, sich durch die erfo-

verliehen Behörden, zu Ihren Handen, zuverläßtge
Auskunft über folgende Fragen ertheilen zu lassen:

1) Od nicht unter der ehemaligen Acbtifchen Regie-

rung, zur Gültigkeit einer Veräusscrung von Gottes-
hanögütern die Bcystimmung des Abrcs und Con-
vents durchaus erfoderlich gewesen sey

2) Wenn eigentlich die Fürsil. Stiflscommißion sey

errichtet worden? Ob seit ihrer Errichtung der

Consens derselben (und zwar noch während der An-
Wesenheit der Fürst Abt Pancraz) zu Vcräussrung
von Gottcshausgütcrn hingereicht habe?

z) Ob diese Sti fls - C 0 m mißi 0 ,1 nach der Ent-
fernung des Fürst-Abts noch fortbestände»,
und wie lange?

4) Ob, im Falle sie fortbestanden die Fürsil. Statt-
Halter ohne den Consens dieser Commission
irgend eine Güterveräussrung gültig coutrahiren
konnten?'

5) Ob diese Statthalter schon vor Errichtung der

Stiftscommission, und nachwerls seit Er-
richlung derselben, aber vor der Entfernung des

Fürst - Abts dergleichen Güterveräusserunzen

jemals contrahirt haben?

Nachdem nun auch über diese Fragen eine schon

unterm 11. April datirte Beantwortung abseile des B.
Reg. Statthalters und der Verw. Kammer des Cant.

Sentis, in Begleit einer Botschaft des Voliz. Raths
vom 2. May eingelangt, so sehen wir uns endlich ja

den Stand gesezl, Ihnen B- G. das Resultat der nähern

Untersuchung dieses verworrenen Geschäftes, in seinem

ganzen Zujammenhange vorzulegen, wie folgt.
Schon daS Minoritäts-Gutachten der ehemaligen

Commißion des gesetzgeb. Raths vom y. May 1799,
welches die Gültigkeit der quästiouirlichen Verkäufe ge-

gen das Majoritäls -Gutachten aus mehrern Gründen

behauvtele, hielt unter-andcrm dafür: »Wenn jene

Veräusscrungen wirklich von allen Formalitäten entblößt

gewesen, so hätten die Gesetze auch keine dergleichen

exfodert. Die Bestäligung des Abts sey zu dergleichen

Transactionen für durchaus nöthig erachtet worden,
oder wenigstens hätte die unbeschränkte Vollmacht, weh
che eine gleich »ach Abt Beda's Tode »iedergesefte

S t i ft s c 0 m m i ssio n dicssalts erhalten, dafür
gelten können. "

Ungefähr dasslbe erhellet numnchro auch aus den

eingeholten Amtsberichten der Negierungs- und Verwal.
tungsdehörden im Canlon Sentis; da nämlich

1) behauptet wird: „ Eine Fürst!. Landessatzung von
1761 (§. ;g) hätte zwar verordnet: Daß alle Käufe
und Verkäufe um Liegendes, bey Strafe der Nullttät,
innerhalb zwey Monaten vor Gericht oder in der ordenc.
lichen Kanzlcy angegeben werden sollen. All, c i 1, der
Fürst selbst habe sich nie daran gehaltem
(Wirklich werden Beweise davon aus zwey Kaufbriefen
von 179; und 1795 angeführt). Eben so finde man
in keinem Kauf-Protokoll die Einregistrirung
irgend eines durch die Fürstl. Statthalter getroffenen
Kaufs oder Verkaufs eingetragen, und überhaupt seyen
die biesfälligen Ordnungen i» dem bekannten Vertrag
von 179? und desselben Erläuterung von 1797 zwar
zum Theil neuerdings bekräftige, aber in den leztcn
Zeiten vor der Rtvolution bald von Niemand mehr be-,

»dachtet worden. Im ehemaligen Doggen bur g
endlich waren vollends die Käufe nie einer Emfchrei«
bung, weder bey den Gerichten noch dey ander» Behör-
den unterworfen gewesen.

^
2) Auf die oben angeführte positive Einftage hie-

nächst : » Ob denn aber unter der ehemalige» Aeblischen
Regierung zur Gültigkeit einer durch die Fürstl. Statt.
Halter getroffenen Veräusserung von Gotieshausgülern
nicht wenigstens die Beystimmung des AblS und Con-
vents erfoderlich gewesen sty « wird geantwortet :

zzIn der Stallhailerey Wyl" (heißt es an dem
einen Ort, und an einem andern scheint sich diese
Antwort auch auf andere Starthaltcrcyen zu beziehen)

« halten die Fürstl. Statthalter schon feit vielen Iahren,
und zumal seil dem Regierungsantritt des verstorbenen
Abtes Beda, beträchtliche Liegenschaften angekauft und
wieder andre veräussert, ohne daß der Fürst sich für
verbunden achtete, des Capitals Einwilligung darüber
einholen zu müssen. Ei» jeweiliger Statthalter, der
eine solche Beränssernng nützlich oder nothwendig ecach-
tete, hätte dem zufolge lediglich den erstern darüber be-

fragt, und auf desselben mündlich erhaltenen Consens
hin, den Contract vollends beschloss«. Auch schon in
frühern Zàn wäre der Consens des Capitulé nur in
sehr wichtigen Fälle», wenn es etwa um Kauf oter
Verkauf ganzer Herrschaften zu thun war, für crfodcr-
lich erachtet worden. Die über solche Contracte aus«

gefertigte Kaufscheine thaten daher einer dicösalligen Be-
willigung weder des Fürsten noch des Capitels keinerlei

Erwähnung, weil man die des erstern voraussezte,
und die des leztern hingegen nachzusuchen für unnöchig



hielt. Als Beysviel hievon ist die Espie eiueS derley

Contractes um die Mühle zu Wengi von »794 bcygedo-

gen, in welchem lediglich der P. Statthalter M agnus
von Wyl als Verkäufer, und Herr I 0 l). I s e» ring
von Stell fort als Käufer um 12000 st. zum Vor.
schein kömmt, und wo es am End bloß heißt: »Des-
sen zu wahrem Urkund sind zwey gleichlautende Kauf-
bricfe verfertigt, und deren einer jedem c 0 nlr a hi-
xe n dcnTheil, mit den, Gccichtshercschaftl. W e n-

g i sch en Sigiil bekräftiget worden. Und so seyen auch

die meisten andern Kauf-Urkunden beschaffen gewe-

sin, welche theils vor, theils nach Errichtung der so-

genannten S t i ft 6 co m m i ssi 0 n, selbst nach der

Entfernung des lezlen Abtes geschlossen worden.

;) Auf unsre zweyte Frage nämlich: Wann eigent-

lich jene Fürst!. S t i f t s c 0 m mt ssi 0 n sey errichtet

worden, und ob seil ihrer Errichtung der Consens,

und zwar noch während der A n >ve se n h e l t

des Fürst.Abtes Panera;, zuVeräusstrung von Got.
teshausgürern hingereicht habe t " wird geantwortet:

» Gleich nach scmem Regierungsantritt habe Abt

Panera; eine solche Fmanz-CommiZion von »ich-

rern Capituiarcn errichtet, welche, wenn der Abt

abwesend war, entweder Vorschläge zu machen,
oder die eingekommenen zu prüfen hatte. "

4) Auf die vrille Frage: „Od diese Stifrscom-
mlßion nach der Entfernung des AdtPancraz noch

sorigedanert habe, und wie langet." heißt.es:
z»Es halte derselbe bey seiner Abreise dein P. Sub.

prior B e d a, Mit Zuzug der gedachten Commißion,
die gänzliche Administration des Klosters übertragen,
welche dann bis zur Sequestration (Anfang May's sS)
fortgedauert habe." '

5 5) ANf unsre vierte Frage endlich: »Ob denn aber

während Viestr Zwischenzeit die Fürst!. Statthalter
auch ohne den Consens ofterwähnte? Commißion irgend
erne Gülerveräussrung gültig conlratzirsu konnten? "
wird (nun ftcylich etwas minder entscheidend als oben

am End der ercheillen Auskunft über uasre erste Frage)
Manivortel:

„Dis Fürst!. Statthalter waren nicht beglaubt, ohne
den Cons.uS dieser Coanmßion etwaö verhandeln zu

können. Allein da die damaligen unruhigen Zuluin-
stände und die Zudringlichkeit der Schuidgläubiger das

Stift in ziemliche Verlegenheit fezten so wurden jene

von der Commißlon selbst zu schikliche» Vccäusserungen

ausgcfobert, zum Theil aber suchten sie über einige vor-
theilhaft scheinende Verkäufe die Einwilligung dieser

Commißion nach, die sie denn ganz gene rast erhiei-
ten, wie folgt: Der verstorbene P. Uiiterstatlhatter
Bl 0 ch zu W yl wurde nämlich selbst nach St. G.wen
vor die Commißlon beschieden, wo dann in 8áms
das Weitere über die vorzunehmenden Verkäufe beschlos-
sen worden; so daß er bey seiner Rükkehr dem P.
Statthalter M a g 11 u s erklärte: Daß die Csmmßioi,
in die Veränsserung mehrerer Liegenschaften
einwillige, und ihnen beyden hiezu gemeinsamen Ans-
trag ertheile. Schriftliche s hierüber ley freylich
von P. M a g n u s Nlchis zu Handen gekommen."

»Alle obigen Amworlen" (fügen übrigens der B.
Cankonsstarlhälrer und die Verwaliuiigskammer von
S e n t i s in ihrem zweyten Amtsberichte hinzu) „ seyen
aus den möglichst besten Quellen geschöpft worden,"—
Allein unbemerkt dürfen wir es nicht lassen : Daß hin.
gegen ein früherer Anusbcricht von der nämlichen Stelle
aasdriiktlch zug.cdl : Die von bemeldte» Fürst!. Stair»
hailern ausgeftcttgteii Kaufdciese seyen zwar freylich alle
bloß von ihnen unterzeichnet, aber grvstentheils mit dcr
Bestimmung : Daß der Verkauf aus A u f t r a g der
Für stI. R e g l e r u u g s - C 0 m m i ssl 0 n statt gc«
habt hätte; und baß zum Beweis dessen ein Kaufbrief
(dlk. noch vom 28. April 1798) angefahrt wird
weicher also anhebt: »Kund und zu wissen sey hiemit,
u. s. f. daß em aufrecht redlicher und wohlbekannter
Schick ergangen zwischen einer Hochfurstl. S c. G all,»
scheu Ehrwürdigen Commission als Ver,
käufer an einem, und NR. als Käufer am andern Theil.

6) Wie es indessen mit der qnästionirlichen Stifts-
Commißion, ihrer Errichtung, Zwecke und Forldauer
immer beschaffen seyn möchte, so waltete schon bey der

vorigen Gesetzgebung uno zum Theil auch bey Ihnen
B.G. bisher nner nocheiniger Zweifel; Ob und in wie
weit seit der Entsagung der weltlichen Herrschaft t es

Stifts St. Galle n, seine zucükgelaOnen Beamtete»
und eben allenfalls jene Stifts Commchwu selber besa.ft
gewesen, ohne höhere Bevollmächtigung dergleichen Gü-
teroeräusserungs Transacttoncn, und zwar mehrere von
solcher Eigenschaft zu schließen, welche beynahe an mid
vor sich schon daS Gepräg von allerley Gefährde und
Nichtigkeit a» sich tragen.

Allein über diesen Punkt stuften sich schon früher theils
die Amlsbecichie der administrativen Behörden des C.

Sentis, hauptsächtlich aber das schon mehr ange-
führte Mmoriläts-Gulachien vom y. May 1799 ganz
besonders! »Auf einen sogenannten Vorbehalt,
den daS Fürst!. Stift umerm 4. Zcbr. »798 eben b.y



4-4 —

Niàlegunq seiner weltlichen Regierung und der

damit verbundenen Güter und Einkünfte, dagegen
in Absicht auf das dem Kloster zugehörige Eigenthum

gemacht, und diese Reservation sich zehn Tage hernach

von dem souveraincn Volke hätte bestätigen lassen."

Ungeachtet uns nun die Ceßionshandlung von 1798
überhaupt wohlbekannt war, der damals gemacht seyn

sollende Vorbehalt aber unsers Wissens dabey nur
sehr dunkel zum Vorschein kam, so hieften wir es in
unserm geziemenden Rapporte vom i?> Oct. a. p. für
durchaus crfoderlich: Eine allenfalls wirklich vorhan-
dene Urkunde jener Ceßion, worinn eben der mchrge-

dachte Vorbehalt des dem Stift zugehörigen Ei-
gcnlhums enthalten seyn soll, nebst der Consirmalion
desselben abseile der St. Gallischen Landsgcmeinde, «n

beglaubigter Abschrift zu Handen zu bringen.

Ueber alle dieses erhielten wir folgende, gewiß in
mchrern Rüksichten nichts weniger als unmertwürdige
Auskunft. Die Uebergcoung der welllichen Herrfchaft
des Stifts St. Gallen sey nämlich auf folgende Weife
vor sich gegangen:

„Den 4. Februar 1798 wurde auf Verlangen des

Fürst!, Stifts der Land rath zufammenderuftn, wel.
cher 51 Mitglieder stark im Wirthshaus zum Nößlt in
der La n g g a fse unweit S t. G allen erschien. Der

Hr. Kanzler Gschwcnd und der Stistssecretair P.
H ein r. Müller erklärten kc. tc. daß sie, ans Auftrag
des Stifts, die Landesregierung in die Hände der Land-

leute niederlegen, obwohl solches nur in so weit
freywillig geschehe, als die Zeirumstände es ge.

bietrisch erfodern. Das Fürstl. Stift sehe sich zwar

nicht dazu gezwungen, lege aber dennoch feine

weltliche Macht als ein Opfer auf den Altar des Landes,

und erbiete sich (in der Hoffnung, daß das^Zolk den

Werth einer solchen Wohlthat erkennen werde) in der

Seetforge zu ersetzen, was das Fürstl. Stift im Weltli-
cheu zu thun entsage. — Der Fürst befand sich da-

mais zu Wyl.
(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
!.es cinq Lettres 6s mon âmi, ou observations Zsnê-

raies sur i'organilktion 6u (lanton 6e Vau6. 8-

(Lausanne, stout iZoi). S. Z?.

Der Pfarrer Mo nn er on ist, wie man versichert,

Verfasser dieser, durch den im Nouvelliste Vaudots vor
einiger Zeit abgedruktcn, und von B. Glaire her.
rührenden Organifationsplan für den Canton Waadt
veranlaßten Briefe. Er findet überhaupt in jenem Ent.
wmffe, democratjfchcn Vorurthcilc« noch zu viele Opfer
gebracht ; er sieht barmn die Erdrückiing der Städte : die
alten Vorrechte der l ztern verlangt er zwar nicht zurück,
allein das Uebergewicht, das man den Dörfern in den
neuen Entwülssen einräumt, scheint ihm nicht minder
ungerecht, und dazu auch sehr ungereimt zu seyn. Die
Resultate dieses Uebcrgewichtes werde» seyn: Vernich-
tung des ersten und schönsten Eigenthums der Nation,
der Zehnden und Bodenzinse; Htnwälzung des grösten
Theils der neuen Abgaben auf die Städte, die unter die.
sem Druck erliegen müssen; Zerstörung aller llnterrichts.
Bildungs- und Unterstützungsanstalten, die sich in den
Städten finden, und die für das Land so wohlthätig
waren; stete Umtriebe endlich der Intriganten, aller
Verkehrtheiten und alles Elendes, die sich in ihrem Ge.
folge finden.

Der Vf. schlägt vor, es sollen die Städte zu den Can.
tonaldietcn 12 und die Landschaft eben so viel Deputirte
senden; zu tiefen sollen 4 Depulirte der Geistlichkeit,
4 der Gerichlssiellcn, und 2 der Untcrrichtsansialten sich

gesellen. — Anstatt der vorgeschlagenen Einrichtung der
Munizipalitäten wünscht er die Wiederherstellung der
Orlsbürgerfchafte» (Bourgeoisies). — Zuchtpolizeyge«
richte verwirft er, als eine Nachahmung Frankreichs
die für die sittlichere Schweitz durchaus nicht passe, w»
hingegen die S i tte n g er i ch te crfoderlich seyn:
„Die christliche Religion soll als die geheiligte Grund,
läge unserer Cantonalverfassung angesehen werben. "
Hier folgen dann lange Declamationcn über Hcrabwür-
digung der Religion und der Neligionslehrer seit der
Revolution wie es unter gewissen Geistlichen Mode ist,

die nicht wissen, daß g era d e sie es sind, die
durch so armselige Ausbrüche ihrer klcinlichten Eitelkeit,
sich selbst, und ben'Leuten die zwischen würdige»
und unwürdigen Geistlichen nicht zu unterscheiden wissen,

ihren Stand verächtlich machen.... Man höre

die Iammerkiage i „ OusIIes savantes 6: juciicienses 6e^

nominations on a substituées à ceiles qui êtoient rsques l
8avie? vous que notre sainte steligion^ns sut que la

cku stviev. vous oui 6ire avant 98,
qu'OstetVi'M 8e Turretin, que Virer 8: Oscoloippaele,

que 8t. )e»n âe )êlus Lluist sustent à à
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